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ANHANG II 
 

“ANHANG IIa 

ALLGEMEINE AUSFUHRGENEHMIGUNG DER UNION NR. EU001 

(gemäß Artikel 9 Absatz 1 dieser Verordnung) 

Ausfuhren nach Australien, Japan, Kanada, Neuseeland, Norwegen, in die Schweiz 
einschließlich Liechtenstein und in die Vereinigten Staaten von Amerika 

Ausstellende Behörde: Europäische Kommission 

Teil 1 

Diese allgemeine Ausfuhrgenehmigung erstreckt sich auf alle Güter mit doppeltem 
Verwendungszweck, die in Anhang I dieser Verordnung aufgeführt sind, ausgenommen die in 
Anhang IIg aufgeführten. 

Teil 2 

Diese Ausfuhrgenehmigung gilt in der gesamten Union für Ausfuhren mit folgenden 
Bestimmungszielen: 

– Australien 

– Japan 

– Kanada 

– Neuseeland 

– Norwegen 

– Schweiz, einschließlich Liechtenstein 

– Vereinigte Staaten von Amerika 

Nebenbestimmungen und Voraussetzungen für die Verwendung dieser Genehmigung 

1. Ausführer, die diese Genehmigung (EU001) verwenden, teilen den zuständigen 
Behörden des Mitgliedstaats, in dem sie niedergelassen sind, die erstmalige 
Verwendung dieser Genehmigung spätestens 30 Tage nach dem Tag der ersten 
Ausfuhr mit. 

Die Ausführer geben außerdem im Einheitspapier an, dass sie die Genehmigung 
EU001 verwenden, indem sie in Feld 44 die Angabe X002 eintragen. 

2. Diese Genehmigung darf nicht verwendet werden, wenn 
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– der Ausführer von den zuständigen Behörden des Mitgliedstaates, in dem er 
niedergelassen ist, davon unterrichtet worden ist, dass die betreffenden Güter 
ganz oder teilweise zur Verwendung im Zusammenhang mit der Entwicklung, 
der Herstellung, der Handhabung, dem Betrieb, der Wartung, der Lagerung, 
der Ortung, der Identifizierung oder der Verbreitung von chemischen, 
biologischen oder Kernwaffen oder sonstigen Kernsprengkörpern oder der 
Entwicklung, Herstellung, Wartung oder Lagerung von Flugkörpern für 
derartige Waffen bestimmt sind oder bestimmt sein könnten, oder wenn dem 
Ausführer bekannt ist, dass die betreffenden Güter für eine derartige 
Verwendung bestimmt sind; 

– der Ausführer von den zuständigen Behörden des Mitgliedstaates, in dem er 
niedergelassen ist, davon unterrichtet worden ist, dass die betreffenden Güter 
für eine militärische Endverwendung im Sinne des Artikels 4 Absatz 2 dieser 
Verordnung in einem Land, gegen das ein Waffenembargo aufgrund eines 
Beschlusses des Rates oder eines vom Rat festgelegten Gemeinsamen 
Standpunkts oder einer Entscheidung der OSZE oder ein Waffenembargo 
aufgrund einer verbindlichen Resolution des VN-Sicherheitsrates verhängt 
wurde, bestimmt sind oder bestimmt sein können oder wenn dem Ausführer 
bekannt ist, dass die betreffenden Güter für die genannten Verwendungen 
bestimmt sind; 

– die betreffenden Güter in eine Freizone oder ein Freilager ausgeführt werden, 
das sich an einem Bestimmungsziel befindet, auf das sich diese Genehmigung 
erstreckt. 

3. Die Meldeanforderungen, die mit der Verwendung dieser Genehmigung verknüpft 
sind, sowie die zusätzlichen Angaben, die der Mitgliedstaat, aus dem die Ausfuhr 
erfolgt, gegebenenfalls zu den im Rahmen dieser Genehmigung ausgeführten Gütern 
verlangt, werden von den Mitgliedstaaten festgelegt. 

Ein Mitgliedstaat kann verlangen, dass sich die in diesem Mitgliedstaat 
niedergelassenen Ausführer registrieren lassen, bevor sie diese Genehmigung 
erstmalig nutzen. Die Registrierung erfolgt automatisch und wird dem Ausführer von 
den zuständigen Behörden unverzüglich, in jedem Fall aber binnen zehn 
Arbeitstagen nach Eingang, bestätigt. 

Die im ersten und zweiten Unterabsatz dieser Nummer genannten Anforderungen 
bauen gegebenenfalls auf den Anforderungen auf, die für die Verwendung nationaler 
allgemeiner Ausfuhrgenehmigungen festgelegt sind, die von denjenigen 
Mitgliedstaaten, die derartige Genehmigungen vorsehen, erteilt werden. 
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ANHANG II b 

ALLGEMEINE AUSFUHRGENEHMIGUNG DER UNION NR. EU002 

(gemäß Artikel 9 Absatz 1 dieser Verordnung) 

Ausfuhr von bestimmten Gütern mit doppeltem Verwendungszweck nach bestimmten 
Bestimmungszielen 

Ausstellende Behörde: Europäische Union 

Teil 1 — Güter 

Diese allgemeine Ausfuhrgenehmigung erstreckt sich auf folgende Güter mit doppeltem 
Verwendungszweck, die in Anhang I dieser Verordnung aufgeführt sind: 

– 1A001 

– 1A003 

– 1A004 

– 1C003 b-c 

– 1C004 

– 1C005 

– 1C006 

– 1C008 

– 1C009 

– 2B008 

– 3A001a3 

– 3A001a6-12 

– 3A002c-f 

– 3C001 

– 3C002 

– 3C003 

– 3C004 

– 3C005 
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– 3C006 

Teil 2 — Bestimmungsziele 

Diese Genehmigung gilt in der gesamten Union für Ausfuhren nach folgenden 
Bestimmungszielen: 

– Argentinien 

– Island  

– Kroatien 

– Südafrika 

– Südkorea 

– Türkei 

Teil 3 – Nebenbestimmungen und Voraussetzungen für die Verwendung 

1. Diese Genehmigung gilt nicht als Genehmigung für die Ausfuhr von Gütern, wenn: 

1. der Ausführer von den zuständigen Behörden des Mitgliedstaats, in dem er im 
Sinne des Artikels 9 Absatz 6 dieser Verordnung niedergelassen ist, davon 
unterrichtet worden ist, dass die betreffenden Güter ganz oder teilweise dazu 
bestimmt sind oder sein können, 

a) im Zusammenhang mit der Entwicklung, Herstellung, Handhabung, dem 
Betrieb, der Wartung, der Lagerung, der Ortung, der Identifizierung oder 
Verbreitung von chemischen, biologischen oder Kernwaffen oder 
sonstigen Kernsprengkörpern oder der Entwicklung, Herstellung, 
Wartung oder Lagerung von Flugkörpern für derartige Waffen verwendet 
zu werden, 

b) für eine militärische Endverwendung im Sinne des Artikels 4 Absatz 2 
dieser Verordnung in einem Land verwendet zu werden, gegen das ein 
Waffenembargo aufgrund eines Beschlusses des Rates oder eines vom 
Rat festgelegten Gemeinsamen Standpunkts oder einer Entscheidung der 
Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa oder ein 
Waffenembargo aufgrund einer verbindlichen Resolution des VN-
Sicherheitsrates verhängt wurde, oder 

c) als Bestandteile von militärischen Gütern, die in nationalen Militärlisten 
aufgeführt sind und aus dem Hoheitsgebiet des betreffenden 
Mitgliedstaats ohne Genehmigung oder unter Verstoß gegen eine 
aufgrund innerstaatlicher Rechtsvorschriften dieses Mitgliedstaats erteilte 
Genehmigung ausgeführt wurden, verwendet zu werden; 

2. dem Ausführer, entsprechend seiner Verpflichtung, die gebotene Sorgfalt 
walten zu lassen, bekannt ist, dass die betreffenden Güter ganz oder teilweise 
für eine der in Unterabsatz 1 angeführten Verwendungen bestimmt sind; 
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3. die betreffenden Güter in eine Freizone oder ein Freilager ausgeführt werden, 
das sich in einem Bestimmungsziel befindet, auf das sich diese Genehmigung 
erstreckt. 

2. In Feld 44 des Einheitspapiers müssen die Ausführer die EU-Bezugsnummer X002 
angeben und präzisieren, dass die Güter gemäß der allgemeinen 
Ausfuhrgenehmigung der Union Nr. EU002 ausgeführt werden. 

3. Jeder Ausführer, der von dieser Genehmigung Gebrauch macht, muss den 
zuständigen Behörden des Mitgliedstaats, in dem er niedergelassen ist, die erstmalige 
Verwendung dieser Genehmigung spätestens 30 Tage nach dem Tag, an dem die 
erste Ausfuhr stattgefunden hat, oder entsprechend einer Anordnung der zuständigen 
Behörde des Mitgliedstaats, in dem er niedergelassen ist, vor der erstmaligen 
Verwendung dieser Genehmigung mitteilen. Die Mitgliedstaaten teilen der 
Kommission das für diese Genehmigung gewählte Unterrichtungsverfahren mit. Die 
Kommission veröffentlicht die ihr übermittelten Informationen in Reihe C des 
Amtsblatts der Europäischen Union. 

Die Meldeanforderungen, die mit der Verwendung dieser Genehmigung verknüpft 
sind, sowie die zusätzlichen Angaben, die der Mitgliedstaat, aus dem die Ausfuhr 
erfolgt, gegebenenfalls zu den im Rahmen dieser Genehmigung ausgeführten Gütern 
verlangt, werden von den Mitgliedstaaten festgelegt. 

Ein Mitgliedstaat kann verlangen, dass sich die in diesem Mitgliedstaat 
niedergelassenen Ausführer registrieren lassen, bevor sie diese Genehmigung 
erstmalig nutzen. Die Registrierung erfolgt automatisch und wird dem Ausführer von 
den zuständigen Behörden unverzüglich, in jedem Fall aber binnen zehn 
Arbeitstagen nach Eingang, vorbehaltlich des Artikels 9 Absatz 1 dieser Verordnung, 
bestätigt. 

Die im zweiten und dritten Unterabsatz genannten Anforderungen bauen 
gegebenenfalls auf den Anforderungen auf, die für die Verwendung nationaler 
allgemeiner Ausfuhrgenehmigungen festgelegt sind, die von denjenigen 
Mitgliedstaaten, die derartige Genehmigungen vorsehen, erteilt werden. 
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ANHANG II c 

ALLGEMEINE AUSFUHRGENEHMIGUNG DER UNION NR. EU003 

(gemäß Artikel 9 Absatz 1 dieser Verordnung) 

Ausfuhr nach Instandsetzung oder Ersatz 

Ausstellende Behörde: Europäische Union 

Teil 1 — Güter 

1. Diese allgemeine Ausfuhrgenehmigung erstreckt sich auf alle Güter mit doppeltem 
Verwendungszweck, die in einer Nummer des Anhangs I dieser Verordnung 
aufgeführt sind, mit Ausnahme der nachstehend in Absatz 2 aufgeführten Güter, 
wenn: 

a) die Güter in das Zollgebiet der Europäischen Union zur Wartung, zur 
Instandsetzung oder zum Ersatz wieder eingeführt worden sind und innerhalb 
von fünf Jahren nach dem Datum der Erteilung der ursprünglichen 
Ausfuhrgenehmigung ohne Veränderung ihrer ursprünglichen Eigenschaften 
ausgeführt oder in das Herkunftsland wieder ausgeführt werden, oder 

b) die Güter im Austausch für Güter derselben Beschaffenheit und Zahl, die zur 
Wartung, zur Instandsetzung oder zum Ersatz in das Zollgebiet der 
Europäischen Union wieder eingeführt wurden, innerhalb von fünf Jahren nach 
dem Datum der Erteilung der ursprünglichen Ausfuhrgenehmigung in das 
Herkunftsland ausgeführt werden. 

2. Folgende Güter sind ausgeschlossen: 

a) alle in Anhang IIg aufgeführten Güter, 

b) alle Güter der Gattungen D und E, die in Anhang I dieser Verordnung 
aufgeführt sind, 

c) folgende Güter, die in Anhang I dieser Verordnung aufgeführt sind: 

– 1A002a 

– 1C012a 

– 1C227 

– 1C228 

– 1C229 

– 1C230 

– 1C231 
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– 1C236 

– 1C237 

– 1C240 

– 1C350 

– 1C450 

– 5A001b5 

– 5A002c bis 5A002e, 

– 5A003a und 5A003b 

– 6A001a2a1 

– 6A001a2a5 

– 6A002a1c 

– 8A001b 

– 8A001d 

– 9A011 

Teil 2 — Bestimmungsziele 

Diese Genehmigung gilt in der gesamten Union für Ausfuhren nach folgenden 
Bestimmungszielen: 

Albanien 

Argentinien 

Bosnien und Herzegowina 

Brasilien 

Chile 

China (einschließlich Hongkong und Macao) 

die ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien 

die französischen überseeischen Gebiete 

Island 

Indien 

Kasachstan 
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Kroatien 

Marokko 

Mexiko 

Montenegro 

Russland 

Serbien 

Singapur 

Südafrika 

Südkorea 

Tunesien 

Türkei 

Ukraine 

Vereinigte Arabische Emirate 

Teil 3 – Nebenbestimmungen und Voraussetzungen für die Verwendung 

1. Diese Genehmigung kann nur verwendet werden, wenn die ursprüngliche Ausfuhr 
gemäß einer allgemeinen Ausfuhrgenehmigung der Union erfolgte oder die 
ursprüngliche Ausfuhrgenehmigung von den zuständigen Behörden des 
Mitgliedstaats erteilt wurde, in dem der ursprüngliche Ausführer niedergelassen war, 
und zwar für die Ausfuhr der Güter, die anschließend in das Zollgebiet der 
Europäischen Union zur Wartung, zur Instandsetzung oder zum Ersatz wieder 
eingeführt worden sind. Diese Genehmigung gilt nur für Ausfuhren an den 
ursprünglichen Endverwender. 

2. Diese Genehmigung gilt nicht als Genehmigung für die Ausfuhr von Gütern, wenn: 

1. der Ausführer von den zuständigen Behörden des Mitgliedstaats, in dem er im 
Sinne des Artikels 9 Absatz 6 dieser Verordnung niedergelassen ist, davon 
unterrichtet worden ist, dass die betreffenden Güter ganz oder teilweise dazu 
bestimmt sind oder sein können, 

a) im Zusammenhang mit der Entwicklung, Herstellung, Handhabung, dem 
Betrieb, der Wartung, der Lagerung, der Ortung, der Identifizierung oder 
Verbreitung von chemischen, biologischen oder Kernwaffen oder 
sonstigen Kernsprengkörpern oder der Entwicklung, Herstellung, 
Wartung oder Lagerung von Flugkörpern für derartige Waffen verwendet 
zu werden, 

b) für eine militärische Endverwendung im Sinne des Artikels 4 Absatz 2 
dieser Verordnung verwendet zu werden, wenn gegen das Käuferland 
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oder das Bestimmungsland ein Waffenembargo aufgrund eines 
Beschlusses des Rates oder eines vom Rat festgelegten Gemeinsamen 
Standpunkts oder einer Entscheidung der Organisation für Sicherheit und 
Zusammenarbeit in Europa oder ein Waffenembargo aufgrund einer 
verbindlichen Resolution des VN-Sicherheitsrates verhängt wurde, oder 

c) als Bestandteile von militärischen Gütern, die in der nationalen 
Militärliste aufgeführt sind und aus dem Hoheitsgebiet des betreffenden 
Mitgliedstaats ohne Genehmigung oder unter Verstoß gegen eine 
aufgrund innerstaatlicher Rechtsvorschriften dieses Mitgliedstaats erteilte 
Genehmigung ausgeführt wurden, verwendet zu werden; 

2. dem Ausführer bekannt ist, dass die betreffenden Güter ganz oder teilweise für 
eine der in Unterabsatz 1 angeführten Verwendungen bestimmt sind; 

3. die betreffenden Güter in eine Freizone oder ein Freilager ausgeführt werden, 
das sich in einem Bestimmungsziel befindet, auf das sich diese Genehmigung 
erstreckt; 

4. die ursprüngliche Genehmigung annulliert, ausgesetzt, geändert, widerrufen 
oder zurückgenommen worden ist; 

5. dem Ausführer, entsprechend seiner Verpflichtung, die gebotene Sorgfalt 
walten zu lassen, bekannt ist, dass die Endverwendung der betreffenden Güter 
nicht dieselbe ist wie die in der ursprünglichen Ausfuhrgenehmigung 
angegebene. 

3. Bei der Ausfuhr jedes Gutes im Rahmen dieser Genehmigung müssen die Ausführer: 

1. dem Zoll das Aktenzeichen der ursprünglichen Ausfuhrgenehmigung in der 
Ausfuhranmeldung zusammen mit dem Namen des Mitgliedstaats angeben, der 
die Genehmigung erteilt hat, in Feld 44 des Einheitspapiers die EU-
Bezugsnummer X002 angeben und präzisieren, dass die Güter gemäß der 
allgemeinen Ausfuhrgenehmigung der Union Nr. EU003 ausgeführt werden; 

2. den Zollbeamten auf deren Verlangen Nachweise über das Datum der Einfuhr 
der Güter in die Union, über jedwede Wartung, Instandsetzung oder jedweden 
Ersatz der Güter in der Union und darüber vorlegen, dass die Güter zu dem 
Endverwender und in das Land zurückbefördert werden, aus dem sie in die 
Union eingeführt worden waren. 

4. Jeder Ausführer, der von dieser Genehmigung Gebrauch macht, muss den 
zuständigen Behörden des Mitgliedstaats, in dem er niedergelassen ist, die erstmalige 
Verwendung dieser Genehmigung spätestens 30 Tage nach dem Tag, an dem die 
erste Ausfuhr stattgefunden hat, oder entsprechend einer Anordnung der zuständigen 
Behörde des Mitgliedstaats, in dem er niedergelassen ist, vor der erstmaligen 
Verwendung dieser Genehmigung mitteilen. Die Mitgliedstaaten teilen der 
Kommission das für diese Genehmigung gewählte Unterrichtungsverfahren mit. Die 
Kommission veröffentlicht die ihr übermittelten Informationen in Reihe C des 
Amtsblatts der Europäischen Union. 
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Die Meldeanforderungen, die mit der Verwendung dieser Genehmigung verknüpft 
sind, sowie die zusätzlichen Angaben, die der Mitgliedstaat, aus dem die Ausfuhr 
erfolgt, gegebenenfalls zu den im Rahmen dieser Genehmigung ausgeführten Gütern 
verlangt, werden von den Mitgliedstaaten festgelegt. 

Ein Mitgliedstaat kann verlangen, dass sich die in diesem Mitgliedstaat 
niedergelassenen Ausführer registrieren lassen, bevor sie diese Genehmigung 
erstmalig nutzen. Die Registrierung erfolgt automatisch und wird dem Ausführer von 
den zuständigen Behörden unverzüglich, in jedem Fall aber binnen zehn 
Arbeitstagen nach Eingang, vorbehaltlich des Artikels 9 Absatz 1 dieser Verordnung, 
bestätigt. 

Die im zweiten und dritten Unterabsatz genannten Anforderungen bauen 
gegebenenfalls auf den Anforderungen auf, die für die Verwendung nationaler 
allgemeiner Ausfuhrgenehmigungen festgelegt sind, die von denjenigen 
Mitgliedstaaten, die derartige Genehmigungen vorsehen, erteilt werden. 

5. Diese Genehmigung umfasst Güter zur „Instandsetzung“, zum „Ersatz“ und zur 
„Wartung“. Dabei kann gleichzeitig eine Verbesserung der ursprünglichen Güter 
eintreten, z. B. durch die Verwendung moderner Ersatzteile oder einer neueren 
Fertigungsnorm aus Gründen der Zuverlässigkeit oder Sicherheit, sofern dies nicht 
zu einer Verbesserung des Funktionsumfangs der Güter führt oder die Güter dadurch 
neue oder zusätzliche Funktionen erhalten. 
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ANHANG II d 

ALLGEMEINE AUSFUHRGENEHMIGUNG DER UNION NR. EU004 

(gemäß Artikel 9 Absatz 1 dieser Verordnung) 

Vorübergehende Ausfuhr für Ausstellungen oder Messen 

Ausstellende Behörde: Europäische Union 

Teil 1 — Güter 

Diese allgemeine Ausfuhrgenehmigung erstreckt sich auf alle unter einer Nummer in 
Anhang I dieser Verordnung angegebenen Güter mit doppeltem Verwendungszweck mit 
Ausnahme: 

a) aller in Anhang IIg aufgeführten Güter, 

b) aller Güter der Gattung D, die in Anhang I dieser Verordnung aufgeführt sind (das 
schließt nicht Software ein, die für das ordnungsgemäße Funktionieren der 
Ausrüstung zum Zwecke der Präsentation erforderlich ist), 

c) aller Güter der Gattung E, die in Anhang I dieser Verordnung aufgeführt sind, 

d) folgender Güter, die in Anhang I dieser Verordnung aufgeführt sind: 

– 1A002a 

– 1C002b4 

– 1C010 

– 1C012a 

– 1C227 

– 1C228 

– 1C229 

– 1C230 

– 1C231 

– 1C236 

– 1C237 

– 1C240 

– 1C350 
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– 1C450 

– 5A001b5 

– 5A002c bis 5A002e 

– 5A003a und 5A003b 

– 6A001 

– 6A002a 

– 6A008l3 

– 8A001b 

– 8A001d 

– 9A011 

Teil 2 — Bestimmungsziele 

Diese Genehmigung gilt in der gesamten Union für Ausfuhren nach folgenden 
Bestimmungszielen: 

Albanien, Argentinien, Bosnien und Herzegowina, Brasilien, Chile, China (einschließlich 
Hongkong und Macao), Ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, französische 
überseeische Gebiete, Indien, Island, Kasachstan, Kroatien, Marokko, Mexiko, Montenegro, 
Russland, Serbien, Singapur, Südafrika, Südkorea, Tunesien, Türkei, Ukraine, Vereinigte 
Arabische Emirate. 

Teil 3 – Nebenbestimmungen und Voraussetzungen für die Verwendung 

1. Diese Genehmigung berechtigt zur Ausfuhr von in Teil 1 aufgeführten Gütern unter 
der Bedingung, dass die Ausfuhr eine vorübergehende Ausfuhr für Ausstellungen 
oder Messen im Sinne der Nummer 6 ist und dass die Güter binnen 120 Tagen nach 
der ursprünglichen Ausfuhr vollständig und unverändert wieder in das Zollgebiet der 
Europäischen Union eingeführt werden. 

2. Die zuständige Behörde des Mitgliedstaats, in dem der Ausführer im Sinne des 
Artikels 9 Absatz 6 dieser Verordnung niedergelassen ist, kann auf Antrag des 
Ausführers von der Anforderung, dass die Güter gemäß obigem Absatz 1 wieder 
einzuführen sind, absehen. Für diese Befreiung von der Anforderung ist das 
Verfahren für Einzelgenehmigungen gemäß Artikel 9 Absatz 2 und Artikel 14 
Absatz 1 dieser Verordnung entsprechend anzuwenden. 

3. Diese Genehmigung gilt nicht als Genehmigung für die Ausfuhr von Gütern, wenn: 

1) der Ausführer von den zuständigen Behörden des Mitgliedstaats, in dem er 
niedergelassen ist, davon unterrichtet worden ist, dass die betreffenden Güter 
ganz oder teilweise dazu bestimmt sind oder sein können, 

www.parlament.gv.at



 

DE 14   DE 

a) im Zusammenhang mit der Entwicklung, Herstellung, Handhabung, dem 
Betrieb, der Wartung, der Lagerung, der Ortung, der Identifizierung oder 
Verbreitung von chemischen, biologischen oder Kernwaffen oder 
sonstigen Kernsprengkörpern oder der Entwicklung, Herstellung, 
Wartung oder Lagerung von Flugkörpern für derartige Waffen verwendet 
zu werden, 

b) für eine militärische Endverwendung im Sinne des Artikels 4 Absatz 2 
dieser Verordnung verwendet zu werden, wenn gegen das Käuferland 
oder das Bestimmungsland ein Waffenembargo aufgrund eines 
Beschlusses des Rates oder eines vom Rat festgelegten Gemeinsamen 
Standpunkts oder einer Entscheidung der Organisation für Sicherheit und 
Zusammenarbeit in Europa oder ein Waffenembargo aufgrund einer 
verbindlichen Resolution des VN-Sicherheitsrates verhängt wurde, oder 

c) als Bestandteile von militärischen Gütern, die in der nationalen 
Militärliste aufgeführt sind und aus dem Hoheitsgebiet des betreffenden 
Mitgliedstaats ohne Genehmigung oder unter Verstoß gegen eine 
aufgrund innerstaatlicher Rechtsvorschriften dieses Mitgliedstaats erteilte 
Genehmigung ausgeführt wurden, verwendet zu werden; 

2) dem Ausführer bekannt ist, dass die betreffenden Güter ganz oder teilweise für 
eine der in Unterabsatz 1 angeführten Verwendungen bestimmt sind; 

3) die betreffenden Güter in eine Freizone oder ein Freilager ausgeführt werden, 
das sich in einem Bestimmungsziel befindet, auf das sich diese Genehmigung 
erstreckt; 

4) dem Ausführer infolge der Benachrichtigung durch eine zuständige Behörde 
des Mitgliedstaats, in dem er niedergelassen ist, oder auf andere Weise bekannt 
ist (z. B. aus Angaben, die er vom Hersteller erhalten hat), dass die fraglichen 
Güter von der zuständigen Behörde eine nationale Sicherheitskennzeichnung 
erhalten haben, die der Stufe CONFIDENTIEL UE/EU VERTRAULICH 
gleichwertig oder höher ist; 

5) der Ausführer nicht garantieren kann, dass die Güter in ihrem ursprünglichen 
Zustand rückgeführt werden können, ohne dass Bestandteile oder Software 
entfernt, kopiert oder verbreitet werden, oder wenn mit einer Präsentation ein 
Technologietransfer verbunden ist; 

6) die betreffenden Güter zum Zweck einer privaten Präsentation oder 
Demonstration (z. B. in internen Ausstellungsräumen) ausgeführt werden 
sollen; 

7) die betreffenden Güter in ein Produktionsverfahren eingebracht werden sollen; 

8) die betreffenden Güter zu ihrem beabsichtigten Zweck verwendet werden 
sollen, außer, wenn dies in dem für eine wirkungsvolle Demonstration 
notwendigen minimalen Umfang und ohne dass Dritten spezifische 
Testergebnisse zur Verfügung gestellt werden, erfolgt; 
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9) die Ausfuhr das Ergebnis einer Handelstransaktion ist, insbesondere wenn die 
betreffenden Güter verkauft, vermietet oder verleast werden; 

10) die betreffenden Güter auf einer Ausstellung oder Messe nur zum Verkauf, zur 
Vermietung oder zum Leasing gelagert werden sollen, ohne dass eine 
Präsentation oder Demonstration erfolgt; 

11) der Ausführer Vorkehrungen trifft, die zur Folge haben, dass er die 
betreffenden Güter nicht während der gesamten Dauer der vorübergehenden 
Ausfuhr unter Kontrolle hat. 

4. In Feld 44 des Einheitspapiers müssen die Ausführer die EU-Bezugsnummer X002 
angeben und präzisieren, dass die Güter gemäß der allgemeinen 
Ausfuhrgenehmigung der Union Nr. EU004 ausgeführt werden. 

5. Jeder Ausführer, der von dieser Genehmigung Gebrauch macht, muss den 
zuständigen Behörden des Mitgliedstaats, in dem er niedergelassen ist, die erstmalige 
Verwendung dieser Genehmigung spätestens 30 Tage nach dem Tag, an dem die 
erste Ausfuhr stattgefunden hat, oder entsprechend einer Anordnung der zuständigen 
Behörde des Mitgliedstaats, in dem er niedergelassen ist, vor der erstmaligen 
Verwendung dieser Genehmigung mitteilen. Die Mitgliedstaaten teilen der 
Kommission das für diese Genehmigung gewählte Unterrichtungsverfahren mit. Die 
Kommission veröffentlicht die ihr übermittelten Informationen in Reihe C des 
Amtsblatts der Europäischen Union. 

Die Meldeanforderungen, die mit der Verwendung dieser Genehmigung verknüpft 
sind, sowie die zusätzlichen Angaben, die der Mitgliedstaat, aus dem die Ausfuhr 
erfolgt, gegebenenfalls zu den im Rahmen dieser Genehmigung ausgeführten Gütern 
verlangt, werden von den Mitgliedstaaten festgelegt. 

Ein Mitgliedstaat kann verlangen, dass sich die in diesem Mitgliedstaat 
niedergelassenen Ausführer registrieren lassen, bevor sie diese Genehmigung 
erstmalig nutzen. Die Registrierung erfolgt automatisch und wird dem Ausführer von 
den zuständigen Behörden unverzüglich, in jedem Fall aber binnen zehn 
Arbeitstagen nach Eingang, vorbehaltlich des Artikels 9 Absatz 1 dieser Verordnung, 
bestätigt. 

Die im zweiten und dritten Unterabsatz genannten Anforderungen bauen 
gegebenenfalls auf den Anforderungen auf, die für die Verwendung nationaler 
allgemeiner Ausfuhrgenehmigungen festgelegt sind, die von denjenigen 
Mitgliedstaaten, die derartige Genehmigungen vorsehen, erteilt werden. 

6. Für die Zwecke dieser Genehmigung ist „Ausstellung“ bzw. „Messe“ eine 
kommerzielle Veranstaltung von bestimmter Dauer, bei der mehrere Aussteller ihre 
Produkte Messebesuchern oder der allgemeinen Öffentlichkeit präsentieren. 
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ANHANG II e 

ALLGEMEINE AUSFUHRGENEHMIGUNG DER UNION NR. EU005 

(gemäß Artikel 9 Absatz 1 dieser Verordnung) 

Telekommunikation 

Ausstellende Behörde: Europäische Union 

Teil 1 — Güter 

Diese allgemeine Ausfuhrgenehmigung erstreckt sich auf folgende Güter mit doppeltem 
Verwendungszweck, die in Anhang I dieser Verordnung aufgeführt sind: 

a) Die folgenden Güter der Kategorie 5 Teil 1: 

i) Güter, einschließlich besonders konstruierte oder entwickelte Bestandteile 
sowie Zubehör, die von den Nummern 5A001b2 und 5A001c und d erfasst 
werden, 

ii) Güter der Nummern 5B001 und 5D001, soweit es sich dabei um Prüf-, Test- 
oder Herstellungseinrichtungen und Software für unter Buchstabe i aufgeführte 
Güter handelt, 

b) von Nummer 5E001a erfasste Technologie, soweit sie für den Einbau, den Betrieb, die 
Wartung oder Instandsetzung von Gütern erforderlich ist, die unter Buchstabe a aufgeführt 
sind und für denselben Endverwender bestimmt sind. 

Teil 2 — Bestimmungsziele 

Diese Genehmigung gilt in der gesamten Union für Ausfuhren nach folgenden 
Bestimmungszielen: 

Argentinien, China (einschließlich Hongkong und Macao), Indien, Kroatien, Russland, 
Südafrika, Südkorea, Türkei, Ukraine. 

Teil 3 – Nebenbestimmungen und Voraussetzungen für die Verwendung 

1. Diese Genehmigung gilt nicht als Genehmigung für die Ausfuhr von Gütern, wenn: 

1) der Ausführer von den zuständigen Behörden des Mitgliedstaats, in dem er im 
Sinne des Artikels 9 Absatz 6 dieser Verordnung niedergelassen ist, davon 
unterrichtet worden ist, dass die betreffenden Güter ganz oder teilweise dazu 
bestimmt sind oder sein können, 

a) im Zusammenhang mit der Entwicklung, Herstellung, Handhabung, dem 
Betrieb, der Wartung, der Lagerung, der Ortung, der Identifizierung oder 
Verbreitung von chemischen, biologischen oder Kernwaffen oder 
sonstigen Kernsprengkörpern oder der Entwicklung, Herstellung, 
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Wartung oder Lagerung von Flugkörpern für derartige Waffen verwendet 
zu werden, 

b) für eine militärische Endverwendung im Sinne des Artikels 4 Absatz 2 
dieser Verordnung verwendet zu werden, wenn gegen das Käuferland 
oder das Bestimmungsland ein Waffenembargo aufgrund eines 
Beschlusses des Rates oder eines vom Rat festgelegten Gemeinsamen 
Standpunkts oder einer Entscheidung der Organisation für Sicherheit und 
Zusammenarbeit in Europa oder ein Waffenembargo aufgrund einer 
verbindlichen Resolution des VN-Sicherheitsrates verhängt wurde, 

c) als Bestandteile von militärischen Gütern, die in der nationalen 
Militärliste aufgeführt sind und aus dem Hoheitsgebiet des betreffenden 
Mitgliedstaats ohne Genehmigung oder unter Verstoß gegen eine 
aufgrund innerstaatlicher Rechtsvorschriften dieses Mitgliedstaats erteilte 
Genehmigung ausgeführt wurden, verwendet zu werden, oder 

d) im Zusammenhang mit Verstößen gegen die Menschenrechte, die 
Grundsätze der Demokratie oder die Meinungsfreiheit, wie sie in der 
Charta der Grundrechte der Europäischen Union festgelegt sind, 
verwendet zu werden, indem Abfangtechniken und Vorrichtungen der 
digitalen Datenübertragung, mit denen Mobiltelefone und 
Textnachrichten überwacht und die Internet-Nutzung gezielt beobachtet 
werden können (z. B. Überwachungsstellen und Schnittstellen zur 
legalen Überwachung („Lawful Interception Gateways“)), verwendet zu 
werden; 

2) dem Ausführer, entsprechend seiner Verpflichtung, die gebotene Sorgfalt 
walten zu lassen, bekannt ist, dass die betreffenden Güter ganz oder teilweise 
für eine der in Unterabsatz 1 angeführten Verwendungen bestimmt sind; 

3) dem Ausführer, entsprechend seiner Verpflichtung, die gebotene Sorgfalt 
walten zu lassen, bekannt ist, dass die betreffenden Güter in ein anderes 
Bestimmungsland als die in Teil 2 dieses Anhangs oder in Teil 2 des 
Anhangs IIa aufgeführten Länder oder in einen Mitgliedstaat wieder ausgeführt 
werden; 

4) die betreffenden Güter in eine Freizone oder ein Freilager ausgeführt werden, 
das sich in einem Bestimmungsziel befindet, auf das sich diese Genehmigung 
erstreckt. 

2. In Feld 44 des Einheitspapiers müssen die Ausführer die EU-Bezugsnummer X002 
angeben und präzisieren, dass die Güter gemäß der allgemeinen 
Ausfuhrgenehmigung der Union Nr. EU005 ausgeführt werden. 

3. Jeder Ausführer, der von dieser Genehmigung Gebrauch macht, muss den 
zuständigen Behörden des Mitgliedstaats, in dem er niedergelassen ist, die erstmalige 
Verwendung dieser Genehmigung spätestens 30 Tage nach dem Tag, an dem die 
erste Ausfuhr stattgefunden hat, oder entsprechend einer Anordnung der zuständigen 
Behörde des Mitgliedstaats, in dem er niedergelassen ist, vor der erstmaligen 
Verwendung dieser Genehmigung mitteilen. Die Mitgliedstaaten teilen der 
Kommission das für diese Genehmigung gewählte Unterrichtungsverfahren mit. Die 
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Kommission veröffentlicht die ihr übermittelten Informationen in Reihe C des 
Amtsblatts der Europäischen Union. 

Die Meldeanforderungen, die mit der Verwendung dieser Genehmigung verknüpft 
sind, sowie die zusätzlichen Angaben, die der Mitgliedstaat, aus dem die Ausfuhr 
erfolgt, gegebenenfalls zu den im Rahmen dieser Genehmigung ausgeführten Gütern 
verlangt, werden von den Mitgliedstaaten festgelegt. 

Ein Mitgliedstaat kann verlangen, dass sich die in diesem Mitgliedstaat 
niedergelassenen Ausführer registrieren lassen, bevor sie diese Genehmigung 
erstmalig nutzen. Die Registrierung erfolgt automatisch und wird dem Ausführer von 
den zuständigen Behörden unverzüglich, in jedem Fall aber binnen zehn 
Arbeitstagen nach Eingang, vorbehaltlich des Artikels 9 Absatz 1 dieser Verordnung, 
bestätigt. 

Die im zweiten und dritten Unterabsatz genannten Anforderungen bauen 
gegebenenfalls auf den Anforderungen auf, die für die Verwendung nationaler 
allgemeiner Ausfuhrgenehmigungen festgelegt sind, die von denjenigen 
Mitgliedstaaten, die derartige Genehmigungen vorsehen, erteilt werden. 
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ANHANG II f 

ALLGEMEINE AUSFUHRGENEHMIGUNG DER UNION NR. EU006 

(gemäß Artikel 9 Absatz 1 dieser Verordnung) 

Chemikalien 

Teil 1 — Güter 

Diese allgemeine Ausfuhrgenehmigung erstreckt sich auf folgende Güter mit doppeltem 
Verwendungszweck, die in Anhang I dieser Verordnung aufgeführt sind: 

1C350: 

1. Thiodiglykol (111-48-8), 

2. Phosphoroxidchlorid (10025-87-3), 

3. Methylphosphonsäuredimethylester (756-79-6), 

5. Methylthiophosphonsäuredichlorid (676-97-1), 

6. Dimethylphosphit (DMP) (868-85-9), 

7. Phosphortrichlorid (7719-12-2), 

8. Trimethylphosphit (TMP) (121-45-9), 

9. Thionylchlorid (7719-09-7), 

10. 3-Hydroxy-1-methylpiperidin (3554-74-3), 

11. N,N-Diisopropyl-2-aminochlorethan (96-79-7), 

12. N,N-Diisopropyl-2-aminoethanthiol (5842-07-9), 

13. 3-Quinuclidinol (1619-34-7), 

14. Kaliumfluorid (7789-23-3), 

15. 2-Chlorethanol (107-07-3), 

16. Dimethylamin (124-40-3), 

17. Ethylphosphonsäurediethylester (78-38-6), 

18. N,N-Dimethylaminodiethylphosphat (2404-03-7), 

19. Diethylphosphit (762-04-9), 

20. Dimethylaminhydrochlorid (506-59-2), 
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21. Ethylphosphonigsäuredichlorid (1498-40-4), 

22. Ethylphosphonsäuredichlorid (1066-50-8), 

24. Fluorwasserstoff (7664-39-3), 

25. Methylbenzilat (76-89-1), 

26. Methylphosphonigsäuredichlorid (676-83-5), 

27. N,N-Diisopropyl-2-aminoethanol (96-80-0), 

28. Pinakolylalkohol (464-07-3), 

30. Triethylphosphit (122-52-1), 

31. Arsentrichlorid (7784-34-1), 

32. Benzilsäure (76-93-7), 

33. Methylphosphonigsäurediethylester (15715-41-0), 

34. Ethylphosphonsäuredimethylester (6163-75-3), 

35. Ethylphosphonigsäuredifluorid (430-78-4), 

36. Methylphosphonigsäuredifluorid (753-59-3), 

37. 3-Chinuclidon (3731-38-2), 

38. Phosphorpentachlorid (10026-13-8), 

39. Pinakolon (75-97-8), 

40. Kaliumcyanid (151-50-8), 

41. Kaliumhydrogendifluorid (7789-29-9), 

42. Ammoniumhydrogendifluorid (oder Ammoniumbifluorid) (1341-49-7), 

43. Natriumfluorid (7681-49-4), 

44. Natriumhydrogendifluorid (1333-83-1), 

45. Natriumcyanid (143-33-9), 

46. Triethanolamin (102-71-6), 

47. Phosphorpentasulfid (1314-80-3), 

48. Diisopropylamin (108-18-9), 

49. Diethylaminoethanol (100-37-8), 
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50. Natriumsulfid (1313-82-2), 

51. Schwefelmonochlorid (10025-67-9), 

52. Schwefeldichlorid (10545-99-0), 

53. Triethanolamin-Hydrochlorid (637-39-8), 

54. N,N-Diisopropyl-2-aminochlorethan-Hydrochlorid (4261-68-1), 

55. Methylphosphonsäure (993-13-5), 

56. Methylphosphonsäurediethylester (683-08-9), 

57. N,N-Dimethylamino-phosphoryldichlorid (677-43-0), 

58. Triisopropylphosphit (116-17-6), 

59. Ethyldiethanolamin (139-87-7), 

60. Thiophosphorsäurediethylester (2465-65-8), 

61. Dithiophosphorsäurediethylester (298-06-6), 

62. Natriumhexafluorosilikat (16893-85-9), 

63. Methylthiophosphonsäuredichlorid (676-98-2). 

64. Diethylamin (109-89-7). 

1C450 a: 

4. Phosgen: Carbonyldichlorid (75-44-5), 

5. Chlorcyan (506-77-4),  

6. Hydrogencyanid: Cyanwasserstoffsäure (74-90-8), 

7. Chlorpikrin: Trichlornitromethan (76-06-2). 

1C450 b: 

1. andere als die von der Liste für Waffen, Munition und Rüstungsmaterial oder 
Nummer 1C350 erfassten Chemikalien mit einem Phosphoratom, das mit einer 
(Normal- oder Iso-) methyl-, ethyl- oder propyl-Gruppe, nicht jedoch mit 
weiteren Kohlenstoffatomen gebunden ist, 

2. N,N-Dialkyl-(Methyl-, Ethyl-, n-Propyl- oder Isopropyl)phosphoramino-
dihalogenide, ausgenommen N,N-Dimethylamino-phosphoryldichlorid, das in 
1C350.57 erfasst ist, 

3. andere Dialkyl-(Methyl-, Ethyl-, n-Propyl- oder Isopropyl)phosphoramidate als 
das von Nummer 1C350 erfasste N,N-Dimethylaminodiethylphosphat, 
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4. N,N-Dialkyl-(Methyl-, Ethyl-, n-Propyl- oder Isopropyl)aminoethyl-2-chloride 
sowie die entsprechenden protonierten Salze, ausgenommen die von 
Nummer 1C350 erfassten Stoffe N,N-Diisopropyl-2-aminochlorethan und 
N,N-Diisopropyl-2-aminochlorethan-Hydrochlorid, 

5. N,N-Dialkyl-(Methyl-, Ethyl-, n-Propyl- oder Isopropyl)aminoethan-2-ole 
sowie die entsprechenden protonierten Salze, ausgenommen die von 
Nummer 1C350 erfassten Stoffe N,N-Diisopropyl-2-aminoethanol (96-80-0) 
und N,N-Diethyl-aminoethanol (100-37-8), 

6. N,N-Dialkyl-(Methyl-, Ethyl-, n-Propyl- oder Isopropyl)aminoethan-2-thiole 
sowie die entsprechenden protonierten Salze, ausgenommen das von 
Nummer 1C350 erfasste N,N-Diisopropyl-2-aminoethanthiol, 

8. Methyldiethanolamin (105-59-9). 

Teil 2 — Bestimmungsziele 

Diese Genehmigung gilt in der gesamten Union für Ausfuhren nach folgenden 
Bestimmungszielen: 

Argentinien, Island, Kroatien, Südkorea, Türkei, Ukraine. 

Teil 3 – Nebenbestimmungen und Voraussetzungen für die Verwendung 

1. Diese Genehmigung gilt nicht als Genehmigung für die Ausfuhr von Gütern, wenn: 

1) der Ausführer von den zuständigen Behörden des Mitgliedstaats, in dem er im 
Sinne des Artikels 9 Absatz 6 dieser Verordnung niedergelassen ist, davon 
unterrichtet worden ist, dass die betreffenden Güter ganz oder teilweise dazu 
bestimmt sind oder sein können, 

a) im Zusammenhang mit der Entwicklung, Herstellung, Handhabung, dem 
Betrieb, der Wartung, der Lagerung, der Ortung, der Identifizierung oder 
Verbreitung von chemischen, biologischen oder Kernwaffen oder 
sonstigen Kernsprengkörpern oder der Entwicklung, Herstellung, 
Wartung oder Lagerung von Flugkörpern für derartige Waffen verwendet 
zu werden, 

b) für eine militärische Endverwendung im Sinne des Artikels 4 Absatz 2 
dieser Verordnung verwendet zu werden, wenn gegen das Käuferland 
oder das Bestimmungsland ein Waffenembargo aufgrund eines 
Beschlusses des Rates oder eines vom Rat festgelegten Gemeinsamen 
Standpunkts oder einer Entscheidung der Organisation für Sicherheit und 
Zusammenarbeit in Europa oder ein Waffenembargo aufgrund einer 
verbindlichen Resolution des VN-Sicherheitsrates verhängt wurde, oder 

c) als Bestandteile von militärischen Gütern, die in der nationalen 
Militärliste aufgeführt sind und aus dem Hoheitsgebiet des betreffenden 
Mitgliedstaats ohne Genehmigung oder unter Verstoß gegen eine 
aufgrund innerstaatlicher Rechtsvorschriften dieses Mitgliedstaats erteilte 
Genehmigung ausgeführt wurden, verwendet zu werden; 
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2) dem Ausführer, entsprechend seiner Verpflichtung, die gebotene Sorgfalt 
walten zu lassen, bekannt ist, dass die betreffenden Güter ganz oder teilweise 
für eine der in Unterabsatz 1 angeführten Verwendungen bestimmt sind; 

3) dem Ausführer, entsprechend seiner Verpflichtung, die gebotene Sorgfalt 
walten zu lassen, bekannt ist, dass die betreffenden Güter in ein anderes 
Bestimmungsland als die in Teil 2 dieses Anhangs oder in Teil 2 des 
Anhangs IIa aufgeführten Länder oder in einen Mitgliedstaat wieder ausgeführt 
werden; oder 

4) die betreffenden Güter in eine Freizone oder ein Freilager ausgeführt werden, 
das sich in einem Bestimmungsziel befindet, auf das sich diese Genehmigung 
erstreckt. 

2. In Feld 44 des Einheitspapiers müssen die Ausführer die EU-Bezugsnummer X002 
angeben und präzisieren, dass die Güter gemäß der allgemeinen 
Ausfuhrgenehmigung der Union Nr. EU006 ausgeführt werden. 

3. Jeder Ausführer, der von dieser Genehmigung Gebrauch macht, muss den 
zuständigen Behörden des Mitgliedstaats, in dem er niedergelassen ist, die erstmalige 
Verwendung dieser Genehmigung spätestens 30 Tage nach dem Tag, an dem die 
erste Ausfuhr stattgefunden hat, oder entsprechend einer Anordnung der zuständigen 
Behörde des Mitgliedstaats, in dem er niedergelassen ist, vor der erstmaligen 
Verwendung dieser Genehmigung mitteilen. Die Mitgliedstaaten teilen der 
Kommission das für diese Genehmigung gewählte Unterrichtungsverfahren mit. Die 
Kommission veröffentlicht die ihr übermittelten Informationen in Reihe C des 
Amtsblatts der Europäischen Union. 

Die Meldeanforderungen, die mit der Verwendung dieser Genehmigung verknüpft 
sind, sowie die zusätzlichen Angaben, die der Mitgliedstaat, aus dem die Ausfuhr 
erfolgt, gegebenenfalls zu den im Rahmen dieser Genehmigung ausgeführten Gütern 
verlangt, werden von den Mitgliedstaaten festgelegt. 

Ein Mitgliedstaat kann verlangen, dass sich die in diesem Mitgliedstaat 
niedergelassenen Ausführer registrieren lassen, bevor sie diese Genehmigung 
erstmalig nutzen. Die Registrierung erfolgt automatisch und wird dem Ausführer von 
den zuständigen Behörden unverzüglich, in jedem Fall aber binnen zehn 
Arbeitstagen nach Eingang, vorbehaltlich des Artikels 9 Absatz 1 dieser Verordnung, 
bestätigt. 

Die im zweiten und dritten Unterabsatz genannten Anforderungen bauen 
gegebenenfalls auf den Anforderungen auf, die für die Verwendung nationaler 
allgemeiner Ausfuhrgenehmigungen festgelegt sind, die von denjenigen 
Mitgliedstaaten, die derartige Genehmigungen vorsehen, erteilt werden. 
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ANHANG II g 

(in Artikel 9 Absatz 4 Buchstabe a dieser Verordnung und in den Anhängen IIa, IIc und 
IId dieser Verordnung genannte Liste) 

Die Nummern enthalten nicht immer die vollständige Beschreibung der betreffenden Güter 
und die zugehörigen Anmerkungen des Anhangs I. Lediglich Anhang I enthält die 
vollständige Beschreibung der Güter. 

Die Nennung eines Guts im vorliegenden Anhang berührt nicht die Anwendung der 
Allgemeinen Software-Anmerkungen (ASA) des Anhangs I. 

– Alle in Anhang IV aufgeführten Güter, 

– 0C001 „Natürliches Uran“ oder „abgereichertes Uran“ oder Thorium als Metall, 
Legierung, chemische Verbindung oder Konzentrat sowie jedes andere Material, das 
einen oder mehrere der vorstehend genannten Stoffe enthält, 

– 0C002 „Besonders spaltbares Material“, das nicht in Anhang IV genannt ist, 

– 0D001 „Software“, besonders entwickelt oder geändert für die „Entwicklung“, 
„Herstellung“ oder „…“ von Gütern, die von Kategorie 0 erfasst werden, soweit sie 
sich auf die Nummer 0C001 oder auf die Güter der Nummer 0C002 bezieht, die nicht 
unter Anhang IV fallen, 

– 0E001 „Technologie“ entsprechend der Nukleartechnologie-Anmerkung für die 
„Entwicklung“, „Herstellung“ oder „…“ von Gütern, die von Kategorie 0 erfasst 
werden, soweit sie sich auf die Nummer 0C001 oder auf die Güter der Nummer 
0C002 bezieht, die nicht unter Anhang IV fallen, 

– 1A102 resaturierte, pyrolysierte Kohlenstoff-Kohlenstoff-Komponenten, konstruiert 
für von Nummer 9A004 erfasste Trägerraketen oder von Nummer 9A104 erfasste 
Höhenforschungsraketen, 

– 1C351 Human- und tierpathogene Erreger sowie 'Toxine', 

– 1C353 genetische Elemente und genetisch modifizierte Organismen, 

– 1C354 pflanzenpathogene Erreger, 

– 1C450a.1. amiton: O,O-Diethyl-S-[-2-(diethylamino)ethyl]phosphorthiolat (78-53-5) 
sowie die entsprechenden alkylierten oder protonierten Salze, 

– 1C450a.2. PFIB: 1,1,3,3,3-Pentafluor-2-(trifluormethyl)-1-propen (382-21-8), 

– 7E104 „Technologie“ für die Integration von Flugsteuerungs-, Lenk- und 
Antriebsdaten in ein Flug-Managementsystem zur Flugbahnoptimierung von 
Raketensystemen, 

– 9A009.a. Hybridraketenantriebssysteme mit einem Gesamtimpuls größer als 
1,1 MNs, 
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– 9A117 Stufungsmechanismen, Trennmechanismen und Stufenverbindungen, 
geeignet für “Flugkörper”.“ 
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ANHANG III 

„ANHANG IV 

(Liste gemäß Artikel 22 Absatz 1 dieser Verordnung) 

Die Einträge enthalten nicht immer die vollständige Beschreibung der betreffenden Güter und 
die zugehörigen Anmerkungen des Anhangs I1. Lediglich Anhang I enthält die vollständige 
Beschreibung der Güter. 

Die Nennung eines Guts im vorliegenden Anhang berührt nicht die Anwendung der 
Bestimmungen über Massenprodukte des Anhangs I. 

TEIL I 

(Möglichkeit einer nationalen Allgemeingenehmigung für den innergemeinschaftlichen 
Handel) 

Güter der Tarn(Stealth)-Technologie 

1C001  Werkstoffe, besonders entwickelt zum Gebrauch als Absorptionsmittel für 
elektromagnetische Wellen oder eigenleitfähige Polymere. 

ANMERKUNG: SIEHE AUCH NUMMER 1C101. 

 

1C101  Andere als die von Nummer 1C001 erfassten Werkstoffe und Geräte zur 
Verminderung von Messgrößen wie Radarreflexion, Ultraviolett-/Infrarot-
Rückstrahlung und Schallsignatur, geeignet für „Flugkörper“ und 
„Flugkörper“-Subsysteme oder von Nummer 9A012 erfasste unbemannte 
Luftfahrzeuge. 

Anmerkung: Nummer 1C101 erfasst keine lediglich für zivile Anwendungen 
entwickelten/formulierten Materialien. 

Technische Anmerkung: 
„Flugkörper“ im Sinne von Nummer 1C101 bedeutet vollständige 
Raketensysteme und unbemannte Luftfahrzeugsysteme mit einer Reichweite 
größer als 300 km. 

1D103  „Software“, besonders entwickelt für die Analyse zur Reduktion von 
Messgrößen, wie Radarreflexion, Ultraviolett-/Infrarot-Rückstrahlung oder 
Schallsignatur. 

1E101  „Technologie“ entsprechend der Allgemeinen Technologie-Anmerkung für die 
„Verwendung“ von Gütern, erfasst von Nummer 1C101 oder 1D103. 

                                                 
1 Abweichungen (Formulierung oder Geltungsbereich) zwischen den Anhängen I und IV sind durch 

Fettdruck in Kursivschrift kenntlich gemacht. 
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1E102  „Technologie“ entsprechend der Allgemeinen Technologie-Anmerkung für die 
„Entwicklung“ von „Software“, erfasst von Nummer 1D103. 

6B008  Impulsradarmesseinrichtungen zur Bestimmung des Rückstrahlquerschnitts mit 
einer Sendeimpulsbreite kleiner/gleich 100 ns und besonders konstruierte 
Bestandteile hierfür. 

ANMERKUNG: SIEHE AUCH NUMMER 6B108. 

 

6B108  Messsysteme, besonders konstruiert zur Bestimmung von 
Radarrückstrahlquerschnitten, geeignet für „Flugkörper“ und „Flugkörper“-
Subsysteme. 

 

Güter der gemeinschaftlichen strategischen Überwachung 

1A007  Ausrüstung und Vorrichtungen, besonders konstruiert, um Ladungen 
und Vorrichtungen, die energetische Materialien enthalten, elektrisch zu 
zünden, wie folgt: 

ANMERKUNG: SIEHE AUCH LISTE FÜR WAFFEN, MUNITION 
UND RÜSTUNGSMATERIAL, NUMMERN 3A229 UND 
3A232. 

a) Zündvorrichtungen für Explosivstoffdetonatoren, entwickelt 
zur gleichzeitigen Zündung mehrerer von nachstehender 
Unternummer 1A007b erfasster Explosivstoffdetonatoren; 

b) elektrisch betriebene Detonatoren wie folgt: 

 1. Brückenzünder (EB), 

 2. Brückenzünderdraht (EBW), 

 3. Slapperzünder, 

 4. Folienzünder (EFI). 

Anmerkung: Unternummer 1A007b erfasst keine Detonatoren, die nur 
Intitialsprengstoffe, zum Beispiel Bleiazid, verwenden. 

1C239  Sprengstoffe, die nicht von der Liste für Waffen, Munition und 
Rüstungsmaterial erfasst werden, mit einer Kristalldichte größer als 
1,8 g/cm3 und einer Detonationsgeschwindigkeit größer als 8000 m/s 
oder Stoffe oder Mischungen, die diese Sprengstoffe mit mehr als 
2 Gew.-% enthalten. 

1E201  „Technologie“ entsprechend der Allgemeinen Technologie-Anmerkung 
für die „Verwendung“ von Gütern, erfasst von Nummer 1C239. 
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3A229  Hochstrom-Impulsgeneratoren wie folgt: … 

ANMERKUNG: SIEHE AUCH LISTE FÜR WAFFEN, MUNITION 
UND RÜSTUNGSMATERIAL. 

 

3A232  Mehrfachzündersysteme soweit nicht erfasst von obiger Nummer 
1A007, wie folgt: … 

ANMERKUNG: SIEHE AUCH LISTE FÜR WAFFEN, MUNITION 
UND RÜSTUNGSMATERIAL. 

 

3E201  „Technologie“ entsprechend der Allgemeinen Technologie-Anmerkung 
für die „Verwendung“ von Ausrüstung, erfasst von Nummer 3A228a, 
3A228b oder 3A231. 

6A001  Akustik, beschränkt auf Folgendes: 

6A001a1b  Objekterfassungs- oder Lokalisierungssysteme mit einer der folgenden 
Eigenschaften: 

1. Sendefrequenz kleiner als 5 kHz, 

6. konstruiert, um … standzuhalten, 

6A001a2a2   Hydrofone (Wandler) … mit … 

6A001a2a3   Hydrofone (Wandler) … mit … 

6A001a2a6   Hydrofone (Wandler) … konstruiert für … 

6A001a2b   Akustische Schlepp-Hydrofonanordnungen … 

6A001a2c   Datenverarbeitungsausrüstung, besonders konstruiert für 
Echtzeitanwendungen mit akustischen Schlepp-Hydrofonanordnungen, 
mit „anwenderzugänglicher Programmierbarkeit“ und Verarbeitung und 
Korrelation im Zeit- oder Frequenzbereich einschließlich 
Spektralanalyse, digitaler Filterung und Strahlformung unter 
Verwendung der schnellen Fourier-Transformation (FFT) oder anderer 
Transformationen oder Verfahren. 

6A001a2e   Flachwasser-Messkabelsysteme (bottom or bay cable systems) mit einer 
der folgenden Eigenschaften: 

1. mit eingebauten Hydrofonen … oder 

2. Einsatz von Multiplexermodulen … zur Bündelung der Signale der 
Hydrofongruppen. 
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6A001a2f   Datenverarbeitungsausrüstung, besonders konstruiert für 
Echtzeitanwendungen mit Flachwasser-Messkabelsystemen, mit 
„anwenderzugänglicher Programmierbarkeit“ und Verarbeitung und 
Korrelation im Zeit- oder Frequenzbereich einschließlich 
Spektralanalyse, digitaler Filterung und Strahlformung unter 
Verwendung der schnellen Fourier-Transformation (FFT) oder anderer 
Transformationen oder Verfahren. 

6D003a  „Software“ für die „Echtzeitverarbeitung“ akustischer Daten. 

8A002o3  Geräuschminderungssysteme, konstruiert für den Einsatz auf Schiffen 
größer/gleich 1000 Tonnen Wasserverdrängung, wie folgt: 

b. aktive Geräuschminderungs- oder -tilgungssysteme oder Magnetlager, 
besonders konstruiert für Leistungsübertragungssysteme, die 
elektronische Steuerungen enthalten, welche aktiv die Vibration der 
Ausrüstung durch die Erzeugung von Anti-Geräusch- oder Anti-
Vibrationssignalen direkt an der Entstehungsstelle verringern können. 

8E002a  'Technologie' für die 'Entwicklung', 'Herstellung', Reparatur, Überholung 
oder Wiederaufarbeitung (re-machining) von Propellern, besonders 
konstruiert für die Geräuschminderung unter Wasser. 

 

Güter der gemeinschaftlichen strategischen Überwachung — Kryptotechnik — 
Kategorie 5 Teil 2 

5A004  Geräte, entwickelt oder geändert zur Ausführung 'kryptoanalytischer 
Funktionen'. 

Anmerkung: Die Nummer 5A004 schließt Systeme und Ausrüstung ein, 
die zur Ausführung 'kryptoanalytischer Funktionen' durch Reverse 
Engineering entwickelt oder geändert wurden. 

Technische Anmerkung: 

'Kryptoanalytische Funktionen' sind Funktionen, die zum Brechen 
kryptografischer Verfahren entwickelt wurden, um vertrauliche Variablen 
oder sensitive Daten einschließlich Klartext, Passwörter oder 
kryptografische Schlüssel abzuleiten. 

5D002c1  Nur „Software“, die die Eigenschaften der von Nummer 5A004 erfassten 
Geräte besitzt oder deren Funktionen ausführt oder simuliert. 

5E002a  Nur „Technologie“ für die „Entwicklung“, „Herstellung“ oder 
„Verwendung“ von Einrichtungen oder „Software“, die von den obigen 
Nummern 5A004 oder 5D002c1 erfasst werden. 
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Güter der MTCR-Technologie 

7A117  „Steuerungssysteme“, geeignet für Flugkörper, mit einer erreichbaren 
Systemgenauigkeit kleiner/gleich 3,33 % der Reichweite (z. B. ein „CEP-
Wert“ kleiner/gleich 10 km bei einer Reichweite von 300 km), 
ausgenommen „Steuerungssysteme“ für Flugkörper mit einer Reichweite 
unter 300 km oder bemannte Luftfahrzeuge. 

7B001  Prüf-, Kalibrier- oder Justiereinrichtungen, besonders konstruiert für die von 
obiger Nummer 7A117 erfasste Ausrüstung. 

Anmerkung: Nummer 7B001 erfasst nicht Ausrüstung für Wartung und 
Inspektion der Instandhaltungsstufe I oder der Instandhaltungsstufe II. 

7B003  Einrichtungen, besonders konstruiert für die „Herstellung“ der von obiger 
Nummer 7A117 erfassten Ausrüstung. 

7B103  „Herstellungsanlagen“, besonders konstruiert für von obiger Nummer 
7A117 erfasste Ausrüstung. 

7D101  „Software“, besonders entwickelt für die „Verwendung“ der von obigen 
Nummern 7B003 oder 7B103 erfassten Ausrüstung. 

7E001  „Technologie“ entsprechend der Allgemeinen Technologie-Anmerkung für 
die „Entwicklung“ von Ausrüstung oder „Software“, die von obigen 
Nummern 7A117, 7B003, 7B103 oder 7D101 erfasst wird. 

7E002  „Technologie“ entsprechend der Allgemeinen Technologie-Anmerkung für 
die „Herstellung“ von Ausrüstung, die von obigen Nummern 7A117, 7B003 
oder 7B103 erfasst wird. 

7E101  „Technologie“ entsprechend der Allgemeinen Technologie-Anmerkung für 
die „Verwendung“ von Ausrüstung, die von obigen Nummern 7A117, 
7B003, 7B103 oder 7D101 erfasst wird. 

9A004  Trägerraketen für „Raumfahrzeuge“, geeignet für die Beförderung von 
mindestens 500 kg Nutzlast über eine Reichweite von mindestens 300 km. 

ANMERKUNG: SIEHE AUCH NUMMER 9A104. 

Anmerkung 1: Nummer 9A004 erfasst nicht Nutzlasten. 

9A005  Flüssigkeitsraketenantriebssysteme, die eines der von Nummer 9A006 
erfassten Systeme oder Bestandteile enthalten, geeignet für Trägerraketen, 
erfasst von obiger Nummer 9A004, oder für Höhenforschungsraketen, 
erfasst von nachstehender Nummer 9A104. 

ANMERKUNG: SIEHE AUCH NUMMERN 9A105 UND 9A119. 

9A007a  Feststoffraketenantriebssysteme, geeignet für Trägerraketen, erfasst von 
obiger Nummer 9A004, oder für Höhenforschungsraketen, erfasst von 
nachstehender Nummer 9A104, mit einer der folgenden Eigenschaften: 
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ANMERKUNG: SIEHE AUCH NUMMER 9A119. 

 

a) Gesamtimpuls größer als 1,1 MNs; 

9A008d  Bestandteile wie folgt, besonders konstruiert für 
Feststoffraketenantriebssysteme: 

ANMERKUNG: SIEHE AUCH NUMMER 9A108c. 

 

d) Schubvektorsteuersysteme mittels Schwenkdüsen oder 
Sekundäreinspritzung, geeignet für Trägerraketen, erfasst von obiger 
Nummer 9A004, oder für Höhenforschungsraketen, erfasst von 
nachstehender Nummer 9A104, und geeignet für eines der Folgenden: 

1. Bewegungen in alle Richtungen von mehr als ± 5°, 

2. Winkelgeschwindigkeiten größer/gleich 20°/s, oder 

3. Winkelbeschleunigungen größer/gleich 40°/s2. 

9A104  Höhenforschungsraketen (sounding rockets), geeignet für die Beförderung 
von mindestens 500 kg Nutzlast über eine Reichweite von mindestens 
300 km. 

ANMERKUNG: SIEHE AUCH NUMMER 9A004. 

9A105a  Flüssigkeitsraketentriebwerke wie folgt: 

ANMERKUNG: SIEHE AUCH NUMMER 9A119. 

 

a) Flüssigkeitsraketentriebwerke, die nicht von Nummer 9A005 erfasst 
werden, geeignet für “Flugkörper”, integriert oder konstruiert oder geändert 
zur Integration in ein Flüssigtreibstoffantriebssystem mit einem 
Gesamtimpuls größer/gleich 1,1 MNs, ausgenommen 
Flüssigkeitsraketentriebwerke, konstruiert oder geändert für 
Satellitenanwendungen mit allen folgenden Eigenschaften: 

1. Düsenhalsdurchmesser kleiner/gleich 20 mm und 

2. Brennkammerdruck kleiner/gleich 15 bar. 

9A106c  Systeme oder Bestandteile, die nicht von Nummer 9A006 erfasst werden, 
geeignet für „Flugkörper“, wie folgt, besonders konstruiert für 
Flüssigkeitsraketen-Antriebssysteme: 

c) Schubvektorsteuerungs-Subsysteme, ausgenommen Systeme, konstruiert 
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für Raketensysteme, die nicht für die Beförderung von mindestens 500 kg 
Nutzlast über eine Reichweite von mindestens 300 km geeignet sind. 

Technische Anmerkung: 
Unternummer 9A106c schließt Ausrüstung ein, die in folgenden Verfahren 
zur Schubvektorsteuerung Verwendung findet: 

1. flexible Düse, 

2. Flüssig- oder Sekundärgaseinspritzung, 

3. bewegliches Triebwerk oder bewegliche Düse, 

4. Ablenkung des Abgasstroms (Strahlschaufeln oder Sonden) oder 

5. Verwendung von Schubklappen. 

 

9A108c  Bestandteile, die nicht von Nummer 9A008 erfasst werden, geeignet für 
„Flugkörper“, wie folgt, besonders konstruiert für 
Feststoffraketenantriebssysteme: 

c) Schubvektorsteuerungs-Subsysteme, ausgenommen Systeme, konstruiert 
für Raketensysteme, die nicht für die Beförderung von mindestens 500 kg 
Nutzlast über eine Reichweite von mindestens 300 km geeignet sind. 

Technische Anmerkung: 
Unternummer 9A108c schließt Ausrüstung ein, die in folgenden Verfahren 
zur Schubvektorsteuerung Verwendung findet: 

1. flexible Düse, 

2. Flüssig- oder Sekundärgaseinspritzung, 

3. bewegliches Triebwerk oder bewegliche Düse, 

4. Ablenkung des Abgasstroms (Strahlschaufeln oder Sonden) oder 

5. Verwendung von Schubklappen. 

9A116  Wiedereintrittsfahrzeuge, geeignet für „Flugkörper“, sowie dafür 
konstruierte oder abgeänderte Ausrüstung wie folgt, ausgenommen 
Wiedereintrittsfahrzeuge für Nicht-Waffen-Nutzlast: 

a) Wiedereintrittsfahrzeuge; 

b) Hitzeschilde und Bestandteile hierfür, hergestellt aus Keramik oder 
wärmeableitendem Material; 
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c) Kühlkörper und Bestandteile hierfür, hergestellt aus leichtem Material mit 
hoher Wärmekapazität; 

d) elektronische Ausrüstung, besonders konstruiert für 
Wiedereintrittsfahrzeuge. 

9A119  Einzelne Raketenstufen, die nicht von obigen Nummern 9A005 oder 
9A007a erfasst werden, geeignet für vollständige Raketensysteme oder 
unbemannte Luftfahrzeuge, die für die Beförderung von mindestens 500 kg 
Nutzlast über eine Reichweite von mindestens 300 km geeignet sind. 

9B115  Besonders konstruierte „Herstellungsausrüstung“ für die von obigen 
Nummern 9A005, 9A007a, 9A008d, 9A105a, 9A106c, 9A108c, 9A116 oder 
9A119 erfassten Systeme, Subsysteme oder Bestandteile. 

9B116  Besonders konstruierte „Herstellungsanlagen“ für von Nummer 9A004 
erfasste Trägerraketen oder von obigen Nummern 9A005, 9A007a, 9A008d, 
9A104, 9A105a, 9A106c, 9A108c, 9A116 oder 9A119 erfasste Systeme, 
Subsysteme oder Bestandteile. 

9D101  „Software“, besonders entwickelt für die „Verwendung“ von Ausrüstung 
erfasst von obiger Nummer 9B116. 

9E001  „Technologie“ entsprechend der Allgemeinen Technologie-Anmerkung für 
die „Entwicklung“ von Ausrüstung oder „Software“, die von obigen 
Nummern 9A004, 9A005, 9A007a, 9A008d, 9B115, 9B116 oder 9D101 
erfasst wird. 

9E002  „Technologie“ entsprechend der Allgemeinen Technologie-Anmerkung für 
die „Herstellung“ von Ausrüstung, die von obigen Nummern 9A004, 
9A005, 9A007a, 9A008d, 9B115 oder 9B116 erfasst wird. 

Anmerkung: „Technologie“ für die Instandsetzung von erfassten Strukturen, 
Laminaten oder Werkstoffen: Siehe Unternummer 1E002f. 

9E101  „Technologie“ entsprechend der Allgemeinen Technologie-Anmerkung für 
die „Entwicklung“ oder „Herstellung“ von Gütern, die von obigen 
Nummern 9A104, 9A105a, 9A106c, 9A108c, 9A116 oder 9A119 erfasst 
wird. 

9E102  „Technologie“ entsprechend der Allgemeinen Technologie-Anmerkung für 
die „Verwendung“ der von obigen Nummern 9A004, 9A005, 9A007a, 
9A008d, 9A104, 9A105a, 9A106c, 9A108c, 9A116, 9A119, 9B115, 9B116 
oder 9D101 erfassten Trägerraketen. 

Ausnahmen: 

Anhang IV erfasst nicht die folgenden Güter der MTCR-Technologie: 
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1. Güter, die aufgrund von vertraglich geregelten Bestellungen der Europäischen 
Weltraumorganisation verbracht werden oder von der Europäischen 
Weltraumorganisation zur Wahrnehmung ihrer offiziellen Aufgaben verbracht 
werden, 

2. Güter, die aufgrund von vertraglich geregelten Bestellungen einer nationalen 
Weltraumorganisation eines Mitgliedstaats verbracht werden oder von dieser 
Organisation zur Wahrnehmung ihrer offiziellen Aufgaben verbracht werden, 

3. Güter, die aufgrund von vertraglich geregelten Bestellungen im Zusammenhang mit 
einem Entwicklungs- und Herstellungsprogramm der Gemeinschaft zum Starten von 
Satelliten, das von zwei oder mehr europäischen Regierungen unterzeichnet wurde, 
verbracht werden, 

4. Güter, die zu einem staatlich kontrollierten Satellitenstartplatz im Gebiet eines 
Mitgliedstaats verbracht werden, es sei denn, dieser Mitgliedstaat kontrolliert diese 
Verbringung im Rahmen dieser Verordnung. 

TEIL II 

(keine Möglichkeit einer nationalen Allgemeingenehmigung für den 
innergemeinschaftlichen Handel) 

Güter des Chemiewaffenübereinkommens 

1C351d4  Ricin 

1C351d5  Saxitoxin 

Güter der NSG-Technologie 

Die gesamte Kategorie 0 des Anhangs I ist in Anhang IV einbezogen, mit folgenden 
Maßgaben: 

– 0C001: Diese Nummer ist nicht in Anhang IV einbezogen. 

– 0C002: Die Nummer 0C002 ist nicht in Anhang IV einbezogen, mit Ausnahme des 
folgenden besonderen spaltbaren Materials: 

a) abgetrenntes Plutonium; 

b) “mit den Isotopen 235 oder 233 angereichertes Uran” (angereichert auf mehr 
als 20 %); 

– Die Nummer 0C003 ist nur bei Verwendung in einem "Kernreaktor" (innerhalb von 
Unternummer 0A001a) einbezogen. 

– Die Nummer 0D001 (Software) ist im Anhang IV einbezogen, außer wenn sie sich 
auf die Nummer 0C001 oder auf die Güter der Nummer 0C002 bezieht, die nicht 
unter Anhang IV fallen. 
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– Die Nummer 0E001 (Technologie) ist im Anhang IV einbezogen, außer wenn sie 
sich auf die Nummer 0C001 oder auf die Güter der Nummer 0C002 bezieht, die nicht 
unter Anhang IV fallen. 

1B226  Separatoren zur elektromagnetischen Isotopentrennung, konstruiert für den 
Betrieb mit einer oder mehreren Ionenquellen, die einen Gesamtstrahlstrom 
von größer/gleich 50 mA liefern können oder die mit solchen Ionenquellen 
ausgestattet sind. 

Anmerkung: Nummer 1B226 schließt Separatoren ein: 

a) die stabile Isotope anreichern können, 

b) mit Ionenquellen und Kollektoren innerhalb und außerhalb des 
magnetischen Feldes. 

 

1C012  Materialien, wie folgt: 

Technische Anmerkung: 
Diese Materialien werden typischerweise für nukleare Wärmequellen 
verwendet. 

b) “vorher abgetrenntes” Neptunium-237 in jeder Form. 

Anmerkung: Unternummer 1C012b erfasst nicht Lieferungen mit einem 
Gehalt an Neptunium-237 kleiner/gleich 1 Gramm. 

1B231  Tritium-Anlagen oder -Einrichtungen und Ausrüstung hierfür, wie folgt: 

a) Anlagen oder Einrichtungen für die Herstellung, Rückgewinnung, 
Extraktion, Konzentration oder Handhabung von Tritium, 

b) Ausrüstung für Tritium-Anlagen oder -Einrichtungen, wie folgt: 

1. Wasserstoff- oder Helium-Kälteaggregate, die auf 23 K (-250 °C) 
oder weniger kühlen können, mit einer Wärmeabfuhrkapazität größer 
als 150 W; 

2. Wasserstoffisotopen-Speicher- oder Reinigungssysteme mit 
Metallhydriden als Speicher- oder Reinigungsmedium. 

1B233  Anlagen oder Einrichtungen für die Lithium-Isotopentrennung und 
Ausrüstung hierfür, wie folgt: 

a) Anlagen oder Einrichtungen für die Trennung von Lithiumisotopen; 

b) Ausrüstung für die Trennung von Lithiumisotopen, wie folgt: 

1. Flüssig-Flüssig-Extraktionskolonnen, besonders konstruiert für 

www.parlament.gv.at



 

DE 36   DE 

Lithiumamalgame, 

2. Quecksilber- oder Lithium-Amalgampumpen, 

3. Lithiumamalgam-Elektrolysezellen, 

4. Verdampfer für konzentrierte Lithiumhydroxid-Lösung. 

1C233  Lithium, angereichert mit dem Lithium-6(6Li)-Isotop über seine natürliche 
Isotopenhäufigkeit hinaus, und Erzeugnisse oder Geräte, die angereichertes 
Lithium enthalten, wie folgt: elementares Lithium, Legierungen, 
Verbindungen, lithiumhaltige Mischungen, Erzeugnisse hieraus und Abfall 
und Schrott aus einem der vorgenannten. 

Anmerkung: Nummer 1C233 erfasst nicht Thermolumineszenz-Dosimeter. 

Technische Anmerkung: 
Die natürliche Isotopenhäufigkeit von Lithium-6 beträgt etwa 6,5 Gew.-% 
(7,5 Atom-%). 

1C235  Tritium, Tritiumverbindungen, Mischungen mit einem Verhältnis der Anzahl 
der Tritiumatome zur Anzahl der Wasserstoffatome größer als 1:1000 und 
Erzeugnisse oder Geräte, die eines der vorgenannten enthalten. 

Anmerkung: Nummer 1C235 erfasst nicht Erzeugnisse oder Geräte mit 
weniger als 1,48 × 103 GBq (40 Ci) Tritium. 

1E001  „Technologie“ entsprechend der Allgemeinen Technologie-Anmerkung für 
die „Entwicklung“ oder „Herstellung“ von Ausrüstung oder Werkstoffen, die 
von Unternummer 1C012b erfasst werden. 

1E201  „Technologie“ entsprechend der Allgemeinen Technologie-Anmerkung für 
die „Verwendung“ von Gütern, erfasst von Nummer 1B226, 1B231, 1B233, 
1C233 oder 1C235. 

3A228  Schaltelemente wie folgt: 

a) Kaltkathodenröhren mit oder ohne Gasfüllung, die wie 
Schaltfunkenstrecken funktionieren, mit allen folgenden Eigenschaften: 

1. mit drei oder mehr Elektroden, 

2. spezifizierte Anodenspitzenspannung größer/gleich 2,5 kV, 

3. spezifizierter Anodenspitzenstrom größer/gleich 100 A und 

 

Anmerkung: Nummer 3A228 schließt gasgefüllte Krytrons und Vakuum-
Sprytrons ein. 
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b) getriggerte Schaltfunkenstrecken mit allen folgenden Eigenschaften: 

und 

2. spezifiziert für Spitzenströme größer/gleich 500 A; 

3A231  Neutronengeneratorsysteme einschließlich Neutronengeneratorröhren mit 
allen folgenden Eigenschaften: 

a) konstruiert für den Betrieb ohne äußeres Vakuumsystem und 

b) mit elektrostatischer Beschleunigung zur Auslösung einer Tritium-
Deuterium-Kernreaktion. 

3E201  „Technologie“ entsprechend der Allgemeinen Technologie-Anmerkung für 
die „Verwendung“ von Ausrüstung, erfasst von Nummer 3A228a, 3A228b 
oder 3A231. 

6A203  Kameras und Bestandteile, die nicht von Nummer 6A003 erfasst werden, wie 
folgt: 

a) mechanische Drehspiegel-Streakkameras wie folgt und besonders 
konstruierte Bestandteile hierfür: 

1. Streakkameras mit Aufzeichnungsgeschwindigkeiten größer als 
0,5  

b) mechanische Drehspiegel-Framingkameras wie folgt und besonders 
konstruierte Bestandteile hierfür: 

1. Framing-Kameras mit Aufnahmegeschwindigkeiten größer als 
225 000 Einzelbilder/s; 

Anmerkung: Im Sinne von Unternummer 6A203a schließen 
Bestandteile solcher Kameras deren 
Elektronikbaugruppen zur Synchronisation und 
Rotationsbaugruppen, bestehend aus Antriebsturbinen, 
Spiegeln und Lagern, ein. 

6A225  Interferometer zum Messen von Geschwindigkeiten größer als 1 km/s in 
 

Anmerkung: Nummer 6A225 schließt Interferometer zum Messen von 
Geschwindigkeiten ein, z. B. VISARs (Velocity interferometer systems for any 
reflector) und DLIs (Doppler Laser Interferometer). 

6A226  Drucksensoren wie folgt: 

a) Manganin-Sensorelemente für Drücke größer als 10 GPa; 

b) Quarz-Messwertaufnehmer für Drücke größer als 10 GPa. 
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